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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Die Corona-Krise wirkte sich in verschiedenster Hinsicht auf die Medien aus. Einerseits
verschaffte das aufgrund der Corona-Pandemie gesteigerte Informationsbedürfnis den
Medien einen rekordhohen Nutzungszuwachs. Die NZZ-Mediengruppe etwa
vermeldete Mitte April 2020 historische Höchstwerte im Online-Bereich. Die gedruckte
Ausgabe hatte ferner um 10 Prozent zugelegt und in einem Monat konnten 9000 neue
Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen werden. Publicom verzeichnete im August
2020 eine starke Zunahme der Bedeutung sämtlicher Medien. An Einfluss gewonnen
hatte dabei insbesondere die SRG: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gaben im
Rahmen der mediaBrands-Studie 2020 an, dass die Bedeutung der SRG-Medien für sie
zugenommen habe. Noch vor den Streaming-Diensten (+31%) folgten die privaten
Radio- und Fernsehprogramme (+37%). Die Zunahme der Bedeutung von Social Media,
bezahlten Zeitungen (Print oder Online) und Gratiszeitungen betrug je um die 25
Prozent. In den Medien selber war 2020 häufig zu lesen, dass seriöser Journalismus
systemrelevant sei.

Andererseits führten die durch die Corona-Massnahmen herbeigeführten
Einschränkungen für das Gewerbe und den Veranstaltungssektor zu einem massiven
Einbruch der Werbeeinnahmen, der nicht durch die steigenden Nutzungszahlen
kompensiert werden konnte. Der Verband Schweizer Medien rechnete im März rein für
den Printwerbemarkt mit einem Rückgang von CHF 400 Mio. und damit, dass rund vier
von fünf Inseraten storniert würden. Die Verschiebung der auf Mai angesetzten
Volksabstimmungen verschlechterte die kurzfristige finanzielle Situation dabei noch
zusätzlich. Auch die privaten Radio- und Fernsehstationen gaben im April an, dass ihre
Werbeerträge seit Beginn der Corona-Krise um 60 bis 90 Prozent gesunken seien. Vom
Wegfall der Werbegelder besonders hart getroffen wurden komplett werbefinanzierte
Medien wie Gratiszeitungen. «20 Minuten» schätzte, rund 20 Prozent der Leserschaft
ihrer Print-Ausgabe eingebüsst zu haben, da die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
während der Pandemie stark abgenommen habe und allenfalls auch Bedenken vor einer
Ansteckung Personen daran gehindert hätten, eine bereits gelesene Zeitung ebenfalls in
die Hand zu nehmen. Die Pendlerzeitung war als Folge davon umfangmässig stark
geschrumpft und nur noch in jeder Sprachregion in einer Version erhältlich. Auch die
30 Gratisanzeiger von alt-Bundesrat Christoph Blocher kamen aufgrund des
Werberückgangs in finanzielle Schieflage und erschienen nicht mehr oder nur noch
sporadisch. Gut aus der Krise kam indes das Online-Magazin «Republik», das nicht auf
Werbegelder angewiesen ist und das sich während der Krise mit seinem täglichen
Covid-19-Uhr-Newsletter einen Namen machte – dies gar bis in die Reihen der
«Weltwoche». Speziell litten auch kleinere Magazine, so etwa das Westschweizer
Wochenmagazin «Micro», dessen Abonnentenkreis in erster Linie aus Cafés,
Restaurants oder Coiffeursalons bestand und das aufgrund behördlich verordneter
Schliessung dieser Betriebe sowie des nach der Wiedereröffnung auferlegten
Auslegeverbots von Zeitungen den eigenen Betrieb im Mai einstellen musste.
Betriebsschluss gab im Frühjahr ebenfalls die Waadtländer Wochenzeitung «Le
Régional» bekannt. 

Die grossen Medienakteure reagierten prompt auf die sich rapide verschlechternde
Finanzsituation. Als erstes grosses Medienunternehmen beantragte die TX Group in der
zweiten Märzhälfte flächendeckend Kurzarbeit bis Ende September, begleitet von
anderen Massnahmen, wie etwa einer Zwangsreduktion des Arbeitspensums für alle
Mitarbeitenden um 10 Prozent. In einer von über 2500 Personen unterschriebenen
Online-Petition taten verschiedene prominente Personen aus Journalismus und Politik
ihren Unmut über diese Beschlüsse kund. «Ein Medienkonzern mit staatspolitischer
Verantwortung und vollen Kassen» müsse jetzt «Personal aufstocken, nicht
reduzieren», lautete die Begründung in der Petition. Im Nachhinein korrigierte die TX
Group die Lohnauszahlung von 90 Prozent auf 100 Prozent zurück und gab bekannt,
dass das Management für 2020 auf Boni verzichte. Dass die TX Group nur zwei Wochen
nach Bekanntgabe der Kurzarbeit Dividenden in der Höhe von CHF 37 Mio. für das
Geschäftsjahr 2019 ausschüttete, stiess in den Medien erneut auf Unverständnis. Im
April tat es die NZZ-Gruppe, nach eigenen Angaben aus Gründen der Kontinuität in der
Dividendenpolitik, der Konkurrenz indes gleich (CHF 8 Mio.). Einen anderen Weg schlug

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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CH Media ein. Die Mediengruppe wandelte die vorgesehenen Dividenden in Darlehen
um, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Doch auch CH Media führte Ende
März Kurzarbeit ein. Fast zeitgleich kündigte Ringier punktuelle Kurzarbeit bei
Jobcloud, Ticketcorner und der Vermarktungstochter Ringier Sports an. Anfang April
gab auch die NZZ-Mediengruppe bekannt, für Bereiche, wo es pandemiebedingt zu
Arbeitsausfällen komme, Kurzarbeit zu beantragen. Darüber hinaus beschloss das
Unternehmen eine teilweise reduzierte Printausgabe und die Verschiebung des
Relaunch von NZZ Folio auf den Spätsommer. Eine Woche später folgte die SRG und
beantragte Kurzarbeit für rund 600 Mitarbeitende, wobei sie als Gründe neben den
wegfallenden Werbeeinnahmen ebenfalls die Absage der Olympischen Spiele und der
Fussball-Europameisterschaft anbrachte.

Sowohl der Verband Schweizer Gratiszeitungen als auch der Verband Schweizer
Privatradios und der Verlegerverband wandten sich im März  hilfesuchend an den Bund.
Anfang April machten die Medien publik, dass UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
mit einem Nothilfepaket für die Medien in der Höhe von CHF 78 Mio. im
Gesamtbundesrat aufgelaufen sei. Die WOZ und die AZ vermuteten, dass hier
abgesehen von Fragen rund um die Unabhängigkeit der Medien auch die Entscheide in
Bezug auf Kurzarbeit und Dividendenauszahlungen der grossen Medienhäuser eine
Rolle gespielt hätten. Mitte April sandten private Radio- und Fernsehstationen erneut
einen Hilferuf ans Parlament. Werde nichts unternommen, müssten vielen
Regionalstationen in Kürze ihre Sendungen reduzieren oder gar einstellen; einzelnen
Stationen drohe gar die Schliessung. In der ausserordentlichen Session zur Bewältigung
der Corona-Krise beschloss das Parlament strukturelle Hilfe für die Medien (Mo.
20.3145; Mo. 20.3154; Mo. 20.3146; Mo. 20.3155). In Notverordnungen regelte der
Bundesrat daraufhin eine Soforthilfe für die elektronischen Medien und für die Presse.
Die Unterstützungsleistung für Letztere knüpfte er an die Bedingung, dass die
herausgebenden Verlage für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividenden ausschütteten.
Ein im Rahmen der Beratungen zum Covid-19-Gesetz eingebrachter Antrag einer
Minderheit Aeschi (svp, ZG), der den Begünstigtenkreis auf die Gratiszeitungen
ausweiten wollte, scheiterte trotz geschlossen stimmender SVP-Fraktion mangels
Unterstützung über die Fraktion der FDP.Liberalen hinaus. Weitere
Unterstützungsmassnahmen, die bereits vor der Pandemie aufgegleist worden waren,
waren im Massnahmenpaket zur Förderung der Medien enthalten, über das die Räte
2020 erstmals berieten. Da die im Massnahmenpaket vorgesehene Unterstützung von
Online-Medien umstritten war, konnten 2020 weder ein Ausbau der indirekten
Presseförderung noch Massnahmen zur Unterstützung der elektronischen Medien auf
gesetzgeberischem Weg institutionalisiert werden. 

In der zweiten Jahreshälfte wurde klar, dass die beschlossene Soforthilfe den
Strukturwandel in der Presse nicht aufhalten konnte. Ende Juni kommunizierte die NZZ
ihre Pläne für ihre «Strategieschärfung». Einschneidende Sparmassnahmen gab die TX
Group Ende August bekannt. Im September kündigte das Unternehmen CH Media, das
gerade sein im November 2018 begonnenes Abbauprogramm abgeschlossen hatte, ein
neues Effizienzprogramm an. Einen grösseren Stellenabbau kommunizierte nicht zuletzt
die SRG im Oktober.

Trotz der veränderten Recherchearbeit – auch die Medienhäuser setzten während der
Corona-Pandemie verstärkt auf Homeoffice – war die Qualität der
Medienberichterstattung über die Corona-Pandemie «relativ gut», wie das Jahrbuch
Qualität der Medien nach Analyse der Berichterstattung bis Ende April 2020
konstatierte. Neben der mangelhaften Einordnungsleistung bemängelte die Studie auch
die Kritikfähigkeit der Medien während der Corona-Krise. Das vom Fög präsentierte
Jahrbuch kam zum Schluss, dass die Medien vor dem ersten Lockdown im Frühjahr
2020 zu unkritisch berichtet hatten. Fragen rund um die Behördentreue der Medien
waren 2020 ebenfalls Teil der gesellschaftlichen Debatte. Zwei Professoren für
Volkswirtschaftslehre etwa sprachen in der NZZ von einem «grundsätzlichen
Systemversagen». Der normalerweise recht ausgewogene Meinungswettbewerb
funktioniere gerade in Krisenzeiten nicht, da zu Beginn einer Krise noch wenig Wissen
und viel Unsicherheit vorhanden seien und man sich zur Minimierung des Fehlerrisikos
in solchen Situationen eher an den Behörden orientiere, um sich weniger leicht
angreifbar zu machen. Erst nach und nach seien die Medien in der Lage, fundierte Kritik
zu äussern, was indes durch die Konsistenzanforderung von Qualitätsmedien wiederum
erschwert würde. Die Wissenschaftler regten für Krisenzeiten die Schaffung einer
Institution analog eines Advocatus Diaboli an, die bewusst anecken dürfe, um unter
Berücksichtigung aller Argumente zu informierteren Meinungen zu gelangen. Unter den
Autoren befand sich Reiner Eichenberger, der an der Universität Freiburg den Lehrstuhl
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für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik innehat und der zuletzt im Frühjahr mit
seinem Vorschlag einer kontrollierten Durchseuchung für Aufmerksamkeit gesorgt
hatte. Eine abweichende Stimme fand sich auch in der Person des ehemaligen SRF-
Fernsehjournalisten Reto Brennwald, der mit seinem Dokumentarfilm «Unerhört»
einen Dialog über die Verhältnismässigkeit der Corona-Massnahmen anregen wollte.
Dass sich der Dialog zwischen behördenkritischen und behördentreuen Stimmen noch
nicht etabliert hatte, zeigte nicht nur die Tatsache, dass nur vier Medienschaffende der
Premiere des Films beiwohnten, sondern auch der Umstand, dass Aussagen des zum
Podium geladenen und zum gegebenen Zeitpunkt bereits ehemaligen Leiters der
Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG, Daniel Koch, von einem Corona-
skeptischen Publikum mit Buhrufen oder Gelächter quittiert wurden. 1

Das bereits im Vorjahr nach dem Scheitern des geplanten Mediengesetzes angekündigte
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien konkretisierte sich mit der Botschaft des
Bundesrates Ende April 2020 mitten in der Corona-Pandemie. Die bundesrätliche
Vorlage besteht aus drei Pfeilern, die allesamt rasch umsetzbare Massnahmen zur
Förderung der Medien enthalten, deren wirtschaftliche Situation sich zunehmend
verschlechterte. Erstens soll mittels Änderung des Postgesetzes ein Ausbau der
indirekten Presseförderung erfolgen. Damit soll der Bund die Ermässigung für die
Zustellung der Tages- und Wochenzeitungen von jährlich CHF 30 Mio. auf CHF 50 Mio.
aufstocken. In Zukunft sollen auch grössere und überregionale Titel in den Genuss
dieser Presseförderung kommen, was der Bundesrat mit dem Vorschlag zur Aufhebung
der Auflagenobergrenze – gemäss aktueller Regelung sind nur Tages- und
Wochenzeitungen mit einer Auflage von maximal 40'000 Exemplaren förderberechtigt –
zum Ausdruck brachte. Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen plante der Bundesrat zweitens den Ausbau allgemeiner Massnahmen zur
Förderung der elektronischen Medien. Konkret soll der Bund mit der Gesetzesänderung
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen und
Selbstregulierungsorganisationen (z.B. den Presserat) sowie IT-Projekte verstärkt
finanziell unterstützen können. Finanziert werden sollen diese Massnahmen aus den
Einnahmen der Radio- und Fernsehabgabe, wobei maximal 2 Prozent des gesamten
Abgabeertrags dafür aufgewendet werden dürften. Nicht zuletzt plante der Bundesrat
die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes über die Förderung von Online-Medien.
Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen Online-Medien jährlich CHF 30 Mio. aus der
Bundeskasse erhalten, wobei diese Förderung auf 10 Jahre befristet wäre. Davon
profitieren dürften Nachrichtenanbietende, die sich an den Branchenrichtlinien zur
journalistischen Praxis orientieren und etwa auch das Redaktionelle klar von der
Werbung trennen. Die Höhe der vorgeschlagenen Unterstützung bemisst sich –  in einer
degressiven Ausgestaltung – am Nettoumsatz von Online-Medien, der aus
Publikumseinnahmen generiert wird, sei dies etwa durch Online-Abonnemente,
Einzelabrufgebühren, freiwillige Beiträge oder durch Spendenfinanzierung, wobei sich –
zur Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit – der maximale Unterstützungsbetrag
pro Person und Jahr auf CHF 1'000 belaufen darf. 
Mit seiner Botschaft beantragte der Bundesrat ebenfalls die Abschreibung dreier
parlamentarischer Vorstösse: eines Postulats der KVF-NR mit der Forderung nach
Prüfung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde für Radio- und Fernsehen sowie zweier
Motionen ebendieser Kommission, die zum einen die Aufhebung der 2-plus-2-Regel
und zum anderen die Umsetzung des «Shared-Content-Modells» verlangten. 

Dass die bundesrätliche Vorlage nicht ohne Anpassungen auf Zuspruch stossen würde,
zeigte sich bereits kurz darauf in verschiedener Hinsicht. So kritisierte der Verband
Schweizer Medien, dass der Bundesrat die Frühzustellung von Pressetiteln und somit
die Sonntagszeitung in seinen verstärkten Massnahmen zur indirekten Presseförderung
nicht vorsah, da er nur die Zustellung durch die Post berücksichtigte. In der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus liessen Mitglieder der
WAK-NR ferner verlauten, dass die Doppelbelastung von Unternehmen in
Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe ebenfalls im
Rahmen des Massnahmenpakets aus der Welt geschafft werden könnte. Zu gegebenem
Zeitpunkt beschäftigte sich die KVF-SR mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Entwurfs. Nicht zuletzt sprach sich das Parlament in der ausserordentlichen Session vor
dem Hintergrund der Corona-Krise entgegen der Ansicht des Bundesrates und auf
Anraten der vorberatenden Kommissionen für Überbrückungshilfen für die Presse und
für die elektronischen Medien aus, die den Umfang der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Unterstützungsmassnahmen stark übertrafen. Dies machte deutlich, dass die Legislative
in diesem Bereich grösseren Handlungsbedarf ortete als der Gesamtbundesrat.
Medienberichten zufolge war ein von der UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.2020
MARLÈNE GERBER
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geplantes Rettungspaket für die Medien im Umfang von beinahe CHF 80 Mio. Anfang
April im Bundesrat gescheitert. 2

Irrungen und Wirrungen begleiteten die Beratungen zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien in den Kreisen der potentiell begünstigten Verlage. Wenige Tage vor der
Kommissionssitzung Ende August 2020, an der eine knappe Kommissionsmehrheit dem
Nationalrat die Ausklammerung der Online-Medienförderung aus dem
Medienförderungspaket beantragte, hatte der Verleger von CH Media, Peter Wanner, in
einem Kommentar in der «Schweiz am Wochenende» Kritik an der im
Massnahmenpaket enthaltenen Online-Medienförderung verlauten lassen. Zum einen
hatte er sein Unverständnis darüber geäussert, dass unabhängige Lokalzeitungen mehr
Unterstützung zugesprochen bekämen als Lokalzeitungen, die grösseren Verlagen
angehörten, obwohl Letztere auch über eigene Redaktionen verfügten. Zum anderen
hatte er sich unzufrieden darüber gezeigt, dass lediglich digitale Bezahlmedien
gefördert würden, wobei etwa das zu CH Media gehörende Onlineportal Watson leer
ausgehe. Das Online-Magazin «Republik» wusste darauf zu berichten, dass sich zwei
Mitglieder des Präsidiums des Verbands Schweizer Medien (VSM) in einer E-Mail an die
Mitglieder der KVF-NR gewandt hätten, um klarzustellen, dass die Mehrheit des
Präsidiums hinter dem gesamten Medienpaket stehe. Kurz nach der
Kommissionssitzung wandte sich Wanner an die Nationalrätinnen und Nationalräte und
stellte klar, dass er mit seinem Beitrag nicht das Medienpaket habe gefährden wollen.
Unterdessen hatte die SP verlauten lassen, dass sie sich gegen die Vorlage stellen
werde, sollte der Nationalrat die Förderung der Online-Medien aus dem
Massnahmenpaket ausklammern. Zusammen mit der SVP, die dem Paket als solches
ablehnend gegenübersteht, könnten die Sozialdemokraten das Paket kippen.
Der Präsident des Verlegerverbandes, Pietro Supino, machte Ende August an einer
Medienkonferenz der TX Group seinerseits deutlich, dass er sich an die Losung des VSM
zu halten habe, dass für ihn als Verwaltungsratspräsident der TX Group die
Onlinemedienförderung aber nur eine marginale Rolle spiele. Gegenüber der
«Republik» bestätigte er in der Folge, dass er die im Massnahmenpaket präsentierte
Digitalförderung noch nicht als zu Ende gedacht ansehe. An besagter Medienkonferenz
gab die TX Group ferner massgebliche Sparmassnahmen im Pressesektor bekannt, was
den auf den Printmedien lastenden Druck verdeutlichte, der sich durch die Corona-
Pandemie noch verstärkt hatte. VSM-Geschäftsführer Andreas Häuptli sprach in einem
Gastbeitrag in der NZZ wenige Tage vor der parlamentarischen Beratung im September
von einem «Kahlschlag, der nicht mehr aufzuforsten» sei, sollte die Presse nicht in
Kürze von der geplanten Erweiterung der indirekten Presseförderung profitieren
können. Lehnt der Nationalrat die Aufschnürung des Medienförderungspaketes ab,
gelangt dieses zuerst zur Beratung zurück an die Kommission, bevor sich der Rat auch
zu den unbestrittenen Punkten des Förderungsvorhabens äussern kann.
In letzter Minute lancierten zehn Medienorganisationen, darunter das Schweizer
Syndikat für Medienschaffende, impressum und syndicom, einen Appell zur
Unterstützung des integralen Medienpaketes. Auch Häuptli sprach sich in seinem
Gastbeitrag für die staatliche Förderung von Online-Medien aus und bekräftigte: «Die
Verleger stützen die klare Linie des Bundesrates.» 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.09.2020
MARLÈNE GERBER

En confirmant le vote du Conseil national, la décision du Conseil des États d'assouplir
les exigences pour faire recours aux mesures provisionnelles a encore fait couler de
l'encre dans la presse. Pour rappel, les mesures provisionnelles peuvent être utilisées
afin d'empêcher provisoirement la publication d'un article entachant l'image d'une
tierce personne. La modification entérinée par la chambre haute s'inscrit dans le cadre
de la révision du code de procédure civile. Elle a été dénoncée par la gauche et les
médias, pour qui il s'agit d'une attaque à la liberté de la presse. L'association Médias
Suisses a relevé que l'actualité illustre à quel point il est important de disposer de
médias libres, mentionnant notamment la propagande russe sur la guerre en Ukraine et
la révélation des «Suisse secrets». Cette affaire a déclenché une polémique puisque la
presse suisse n'y a pas pris part, entravée par la loi sur les banques (LB). Les
circonstances actuelles ont ainsi poussé le secrétaire général de Reporters sans
frontières Suisse à déclarer qu'un «vent défavorable aux médias souffle sur le
parlement». Il a de plus mentionné la régression de la Suisse dans le classement
mondial de la liberté de la presse. En 2022, la Suisse figure au quatorzième rang de ce
classement, en recul de quatre places par rapport à l'année précédente. Pour le
conseiller national vaudois Raphaël Mahaim (verts), cette évolution est
«préoccupante». En particulier, la modification du code de procédure équivaut selon
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lui à un «passage en force», car elle est apparue lors des débats en commission, et n'a
donc pas été mise en consultation auprès des milieux concernés avant son adoption. 4

Radio und Fernsehen

Die eidgenössische Medienkommission hatte die SRG in ihrem im Dezember 2015
veröffentlichten EMEK-Bericht zu den Service-public-Medien bereits dazu angehalten,
vermehrt Kooperationen mit privaten Medienanbietern einzugehen. In einem Schreiben
unterbreitete SRG-Direktor Roger de Weck den Verlegern kurz darauf 11
Kooperationsvorschläge der SRG. Diese umfassten Vorschläge zur technologischen und
journalistischen Zusammenarbeit. So etwa könnten Produktionen der SRG in gewissen
Fällen von Privaten weiter verwertet werden. Gegen ein „sehr erschwingliches Entgelt“
könnten Privatradios, die sich auf die Regionalberichterstattung konzentrieren, täglich
zwei Dutzend Nachrichtenbulletins der SRG in voller Länge und zeitgleich ausstrahlen.
Ferner bestünde die Möglichkeit, dass Verlage aktuelle SRG-Videos in ihre Webseiten
einbetten könnten. Im Gegenzug hätte die SRG Anrecht auf die durch das Video
generierten Werbeeinnahmen. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Programmen der
privaten Medien könnten zum einen ausgewählte Inhalte via Web-Player der SRG
verbreitet werden und zum anderen auf SRG-Fernsehkanälen im Rahmen von
sogenannten Public Private Partnerships überregionale Beiträge von konzessionierten
regionalen Fernsehsendern ausgestrahlt werden – ähnlich wie dies auf SRF bereits mit
PresseTV geschieht, woran die NZZ, die Basler Zeitung, die Handelszeitung und Bilanz
beteiligt sind. Weitere Vorschläge betrafen die Erleichterung zum Erwerb von
Sportrechten und den Zugang zu SRG-Fortbildungsprogrammen für Journalistinnen und
Journalisten, die Schaffung oder Weiterentwicklung von gemeinsamen Kanälen,
namentlich in Form von Apps oder eines gemeinsamen Youtube-Kanals, und die
technologische Zusammenarbeit via SwissTXT, das zur Verfügung stellen von HbbTV
(Hybrid Broadcast Broadband TV) oder die erleichterte Umstellung auf DAB+. Darüber
hinaus betonte der SRG-Direktor, dass die sich mit Swisscom und Ringier in
Entwicklung befindende Werbeplattform allen Interessierten diskriminierungsfrei offen
stehe und reagierte damit auf die ablehnende Haltung der privaten Medien gegenüber
dem geplanten Joint Venture.

Beim Verband Schweizer Medien (VSM) führte das Angebot hingegen nicht zur erhofften
Reaktion. Dies unter anderem, weil es ohne vorgängige Abstimmung mit dem VSM und
nur wenige Tage vor dessen Dreikönigstagung ins Haus flatterte und sogleich auch der
NZZ zugespielt wurde, wo de Weck für seine Ausführungen beinahe eine ganze Seite
eingeräumt wurde. Dies bot VSM-Präsident Hanspeter Lebrument Grund, an der
Aufrichtigkeit des Angebots zu zweifeln, was er in der SonntagsZeitung (auf einer guten
halben Seite) denn auch tat. Kritisch beurteilte er auch die Inhalte der
Kooperationsmodelle. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden die Abhängigkeit der
privaten Medien von der SRG nur zusätzlich erhöhen. Ob Erstere tatsächlich von
solchen Kooperationen profitieren würden, sei dahingestellt. Die SRG wirke gegen
aussen wie „ein Fürstenhaus, das den privaten Medien einige Brotsamen zuwirft.“ Der
stärkste Groll, den der Verband gegen die SRG hegte, bezog sich indes auf die von der
Radio- und Fernsehgesellschaft zusammen mit Ringier und Swisscom gegründete
Werbeallianz Admeira, die nicht Teil der Kooperationsvorschläge war und von de Weck
in seinem Schreiben nur am Rande thematisiert wurde. Am 22. Januar forderte der VSM
in einem Brief an das BAKOM denn auch, die Werbemöglichkeiten der SRG zu
beschränken, und koppelte die Bereitschaft zur Diskussion von
Kooperationsmöglichkeiten an den Marschhalt der Werbeallianz bis zum Ende dieser
Gespräche. In einem Schreiben an den SRG-Direktor listete der Verband wenig später
seinerseits einige Kooperationsvorschläge auf. Diese umfassten unter anderem die
Bereitstellung audiovisueller SRG-Angebote für die Webseiten privater Medienanbieter.
Im Unterschied zum Kooperationsangebot der SRG, das die Beteiligung der Gesellschaft
an den mit den Videos generierten Werbeeinnahmen bedingen würde, verlangten die
Verleger die kostenlose Zurverfügungstellung dieser Inhalte und dies aus zwei Gründen:
Erstens seien die SRG-Inhalte durch öffentliche Mittel finanziert und zweitens sei es
der SRG untersagt, Online-Werbung zu betreiben. Der Vorschlag der SRG umgehe
dieses Verbot.

Ende April publizierte der Verlegerverband eine von ihm bereits im Sommer 2015 in
Auftrag gegebene explorative Studie, die sich auf 36 Leitfadeninterviews mit Schweizer
Branchenvertretern und Medienexpertinnen sowie 20 Befragungen ausländischer
Expertinnen und Experten stützt. SRG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern war die
Teilnahme an der Studie im Hinblick auf die umstrittene Werbeallianz untersagt
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worden. Die Studie ergab, dass das Interesse Privater an Zusammenarbeitsformen mit
der SRG, so etwa im Rahmen von Public Private Partnerships, grösser ist als erwartet.
Das Zustandekommen von Kooperationen werde jedoch stark von der tatsächlichen
Ausgestaltung abhängen und verlange diesbezüglich von beiden Parteien einen „Change
of Mindset“, so die Autoren der Università della Svizzera italiana. Nicht zuletzt
bezeichneten sie es als „Geburtsfehler“, dass die Beteiligung der SRG an der Studie
sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht ausgeblieben war. Dies basiere zum
einen darauf, dass die SRG nur wenige Tage nachdem der VSM die Studie zum Ausloten
von Kooperationsmöglichkeiten in Auftrag gegeben habe, die Werbeallianz ausgerufen
hatte. Zum anderen habe de Weck der Studie im September 2015 eine Absage erteilt. Im
Zusammenhang mit der Bekanntmachung der VSM-Studie erinnerte somit Vieles an die
Situation bei der Präsentation der SRG-Kooperationsvorschläge, nur dass die Spiesse
dieses Mal umgedreht wurden. Nun war es der Verlegerverband, dem zur Präsentation
seiner Auftragsstudie beinahe eine ganze Seite in der NZZ eingestanden wurde (resp.
der Studienautorin und dem Studienautor) und nun kritisierte die SRG den Alleingang
des VSM. Dieser habe die Studie eigenmächtig in Angriff genommen. Man sei vor
vollendete Tatsachen gestellt und erst hinterher zur Teilnahme und Mitfinanzierung
aufgefordert worden. Eine Beteiligung an einer weiteren Studie, die von beiden Seiten
gemeinsam geplant würde, könne man sich aber vorstellen. 5

Presse

Am Jahrestreffen des Schweizer Medienkongresses äusserte sich Bundesrat Maurer
(svp) äusserst kritisch zur aktuellen Medienlandschaft. Es herrsche überwiegend ein
„mediales Meinungskartell“, das die Staatstätigkeit selten hinterfrage und Themen, die
das Volk beschäftigten, kaum aufgreifen würde. Die „selbstverfügte Gleichschaltung“
der Medien, die nach bestimmten Glaubenssätzen – wie beispielsweise, dass der
Mensch den Klimawandel verschulde oder dass Alternativenergien der Atomenergie
vorzuziehen seien – operiere, könne nicht durch eine Erhöhung der Anzahl an
Presseerzeugnissen verhindert werden. Was nach wie vor fehle sei Meinungsvielfalt. Als
Reaktion auf seine Rede erhielt Maurer Pfiffe und Buhrufe, was laut Angaben der
„Schweiz am Sonntag“ einem Regierungsmitglied zuletzt 1995 widerfuhr, nämlich der
damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss (sp), die am Eidgenössischen Schwingfest für den
EU-Beitritt geworben hatte. 6
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An der Dreikönigstagung entschuldigte sich Hanspeter Lebrument, Präsident des
Verbands Schweizer Medien, bei Bundesrat Ueli Maurer, der aufgrund seiner
Äusserungen am vergangenen Schweizer Medienkongress laute Kritik hatte einstecken
müssen. "Wie die Muttenzer Kurve im St.-Jakobs-Park" hätten sich die
Kongressteilnehmer verhalten, als der Bundesrat die aktuelle Medienlandschaft als
"mediales Meinungskartell" bezeichnet und die Medien der "selbstverfügten
Gleichschaltung" beschuldigt hatte. Nichtsdestotrotz vertrete er nach wie vor eine
entschieden andere Meinung als der damalige Bundespräsident. Weitere Kritik musste
der Verband im Folgenden hingegen auch von Medienministerin Leuthard (cvp)
einstecken, welche die Medienbranche anlässlich ihrer Rede am Swiss Media Forum als
wenig innovativ bezeichnete. In einem Interview mit der Aargauer Zeitung hob sie das
kürzlich lancierte Portal Watson als positive Ausnahme hervor. 7
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Seit dem Frühjahr 2014 ist Markus Somm, ehemaliger stellvertretender Chefredaktor
der Weltwoche, nicht mehr länger nur Chefredaktor, sondern auch Verleger der „Basler
Zeitung“ (BaZ). Ferner wurde Ende Juni eine Rochade der Aktienanteile bei der BaZ
bekannt: Neu besitzt Somm ebenfalls einen Drittel des Aktienanteils der Zeitung.
Dieselben Anteile fallen CEO Rolf Bollmann, ehemaliges Mitglied der Tamedia-
Geschäftsleitung, und Christoph Blocher zu; letzterer konnte damit sein Aktienkapital
erhöhen (bisher 20%). Die Medienvielfalt Holding AG von Tito Tettamanti übergab somit
ihr gesamtes Aktienkapital - nach eigenen Angaben - in "vertraute Hände". Ein weiteres
Amt erhielt Somm 2014 mit seiner Wahl ins Präsidium des Verbands Schweizer Medien
(VSM), wo er den aufgrund seiner Wahl in den Zürcher Stadtrat abtretenden Filippo
Leutenegger ersetzte. Somms Wahl war jedoch nicht ganz unumstritten: Die
Bürgerbewegung "Rettet Basel" um den Schriftsteller Guy Krneta riet dem Verband in
einem offenen Brief von der Wahl des BaZ-Mannes ab. Das Leitbild des VSM setze sich
für freie und unabhängige Medien ein und erwarte Fairness in Publizistik und
Wettbewerb. Die BaZ verstosse im Moment gegen diese Grundsätze, sie sei "kein
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Medienunternehmen, sondern ein politisches Instrument". VSM-Präsident Hanspeter
Lebrument, stellte die Nomination von Somm hingegen nicht in Frage. 8

An der Vernissage zu seinem Buch "Medien und Öffentlichkeit" stellte sich der Verband
Schweizer Medien dezidiert gegen eine staatliche Subventionierung der Presse, wie
derzeit von der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) und von den Autoren des
Jahrbuchs "Qualität der Medien" angeregt. Klar befürwortet wurde hingegen die
indirekte Presseförderung durch Zustellermässigung sowie die Forderung, dass
elektronische Zeitungsabonnemente künftig von einem tieferen Mehrwertsteuersatz
profitieren sollen. 9
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Das zum fünften Mal erscheinende, vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) herausgegebene Jahrbuch „Qualität der Medien“ stellte der
Schweizer Medienlandschaft das bisher schlechteste Zeugnis aus. Eine Analyse der
Front- und Einstiegsseiten von beinahe 30 Print- und Online-Medien zeigte, dass die
aktuelle Medienlandschaft von abnehmender Themenvielfalt, rückläufiger Reichweite
von qualitativ hochwertigen Medien und verstärkter Beachtung emotional aufgeladener
Themen - als Exempel für 2013 statuiert das Jahrbuch den Fall Carlos - geprägt ist. Der
Umstand, dass ein Drittel aller durch die 45 grössten Schweizer Zeitungen erzielten
Werbeeinnahmen auf die auflagestarken Gratis-Pendlerzeitungen entfalle, verstärke
diese Negativspirale, so die Autoren der Studie. Aufgrund dieser Schlussfolgerungen
begrüssen die Autoren neue medienpolitische Massnahmen, wie sie aktuell von der
Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) diskutiert werden. Beim Verband
Schweizer Medien wurden die Studienergebnisse als parteipolitisch gefärbt
interpretiert. Fög-Leiter Kurt Imhof träume von einer vom Staat subventionierten und
kontrollierten Medienlandschaft und lege die Qualitätskriterien in seiner Studie auch
entsprechend fest. Das Jahrbuch untersuchte ferner die Präsenz der Parteien in den
Medien der Deutsch- und Westschweiz. 37% aller Nennungen entfielen 2013 auf die
SVP, womit sie die SP (20%), gefolgt von FDP (16%) und CVP (13%), klar hinter sich liess.
Während die Grünen noch 7% aller Parteinennungen ausmachen konnten, belief sich
die Präsenz der BDP und der Grünliberalen auf 4% resp. 2%. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.10.2014
MARLÈNE GERBER

Der Verband Schweizer Medien beanstandete im September 2015 die im Vorjahr durch
die Post beschlossene Preiserhöhung für die Zeitungszustellung. Bis 2016 sollten die
Preise für die Zustellung von Zeitungen pro Exemplar um 6 Rappen zunehmen, was für
die Verleger Kosten in zweistelliger Millionenhöhe nach sich ziehen würde. Die Post
hingegen betonte, dass die Zeitungszustellung bereits seit Längerem ein
Verlustgeschäft sei; 2014 hätte sich das Defizit in diesem Bereich auf CHF 90 Mio.
belaufen. Mit der beschlossenen Preiserhöhung könne das Defizit lediglich halbiert
werden. Der Verlegerverband erachtete die Tariferhöhung der Post als unrechtmässig,
da hierbei versucht werde, höhere Transportkosten ausserhalb der Agglomerationen zu
kompensieren – dies, obwohl sich die Post per Gesetz verpflichtet habe, die
Zustellungspreise an den in den Agglomerationen üblichen Tarifen zu orientieren. Das
Aufsichtsverfahren gegen die Post wurde jedoch von Letzterer verzögert, da die Post
vor dem Bundesverwaltungsgericht sowohl die Aufsichtspflicht des BAKOM zur
Festsetzung des Agglomerationstarifs in Frage stellte, als auch die Möglichkeit des
Verbands, in dieser Sache als Streitpartei zu agieren, anzweifelte. Das
Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde der Post im November 2015 jedoch
ab. 11
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Im Mai 2018 ging Publicitas nach über hundertjähriger Tätigkeit  in Konkurs. Die
Werbevermarkterin, die es sich in erster Linie zur Aufgabe setzte, Inserateraum in den
Printmedien zu pachten und diesen an Werbeauftraggeber und Inseratekunden
weiterzugeben, hatte bereits seit längerem mit durch den Strukturwandel bedingten
Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum einen gingen die abnehmenden Leserzahlen von
Printerzeugnissen auch mit rückläufigen Werbezahlen in diesen Produkten einher.
Darüber hinaus hatten viele Verleger ihr teures Vermarktungsmandat bei der Publicitas
gekündigt und waren auf ein preiswerteres Vermittlungsmandat umgestiegen, wobei sie
ihre Inserate zunehmend selber vermarkteten. 
Unumkehrbar wurde die Abwärtsspirale für Publicitas durch die Ankündigung von
Tamedia im April 2018, aufgrund zunehmender Zahlungsausstände künftig auf die
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Dienste des Werbevermarkters verzichten zu wollen. Die AZ-Medien, Ringier, Admeira,
die NZZ-Mediengruppe und die SRG taten es Tamedia kurz darauf aus ebendiesem
Grund gleich. Aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten bei Publicitas mussten
Verlagshäuser bereits im Vorjahr Abschreibungen in Millionenhöhe vornehmen. Der in
letzter Minute von Publicitas eingebrachte Vorschlag zur Schaffung eines neuen
Geschäftsmodells – dieses hätte die Risiken für die Medienhäuser reduziert und eine
Unternehmensbeteiligung für diese beinhaltet – stiess auf wenig Anklang. Ende April
beschlossen die AZ-Medien, der Verlag des «Corriere del Ticino», die NZZ-Gruppe,
Tamedia und der Verband Schweizer Medien stattdessen, zur Abwicklung von
Inseratekampagnen eine eigene Aktiengesellschaft zu gründen. Diese soll mit zwei bis
drei Angestellten klein beginnen und sich nach Bedarf weiterentwickeln. Da man
einzelne Verlage oder Publicitas nicht konkurrenzieren wolle, werde der
Anzeigenverkauf nicht Teil der Leistungen sein. Der angebotene Service konzentriere
sich auf die Buchung und Abwicklung von Inseratekampagnen in den Printmedien. Nur
wenige Tage nach dem Konkurs von Publicitas wurde die «AdAgent AG» ins Leben
gerufen, die der gesamten Medienbranche zur Verfügung steht. 12

Medienpolitische Grundfragen

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 13
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